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Antrag 

der Abgeordneten Ruth Müller, Martina Fehlner SPD 

Neuer Erlass für selbstfahrende Arbeitsmaschinen – Bayerns Strukturen be-
rücksichtigen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Vollzugserlass zur Zulassung überbreiter 
selbstfahrender Arbeitsmaschinen (SAM) zum Verkehr auf öffentlichen Straßen (An-
wendungshinweise Straßenverkehrsordnung – AH-StVO SAM), der am 01.01.2020 in 
Kraft getreten ist, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verbänden zu evaluieren. 

Insbesondere soll geprüft werden, inwieweit eine Absenkung der vorgegebenen Min-
destbreite der Straße von aktuell sechs auf fünf Meter möglich ist, ohne der zwingenden 
Mitführung eines Begleitfahrzeugs. 

Darüber hinaus soll geprüft werden, inwieweit die Kreisverwaltungsbehörden ermäch-
tigt werden können, Streckenabschnitte von fünf bis sechs Metern als potenziell unfall-
trächtig einzustufen und in diesen Abschnitten ein Begleitfahrzeug verpflichtend vorzu-
schreiben.  

Dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist über die Evaluation zu 
berichten.  

 

 

Begründung: 

Der neue Vollzugserlass für SAM bis zu einer Breite von dreieinhalb Metern hat unsere 
mittelständische Landwirtschaft in Bayern vor erhebliche Herausforderungen gestellt. 
Vielerorts wurde beklagt, dass sich die Miteinbeziehung eines Begleitfahrzeuges bei 
den kleinen Feldstrukturen zu einem fast nicht mehr hinnehmbaren logistischen Auf-
wand entwickelt hat.  

Gleichzeitig wird festgestellt, dass im Nachbarland Österreich nur auf Straßen unter 
fünf Metern ein Begleitfahrzeug notwendig ist, während Bayern hier die Grenze auf 
sechs Meter festgelegt hat.  

Es sollte dringend geprüft werden, in wie weit im Zuge einer Anpassung an die Erfor-
dernisse der Praxis die Mindestbreite für die Verpflichtung eines Begleitfahrzeuges von 
aktuell sechs auf fünf Meter möglich ist. Darüber hinaus soll es den Kreisverwaltungs-
behörden ermöglicht werden, Streckenabschnitte bis sechs Meter als unfallträchtig ein-
zustufen und dort ein Begleitfahrzeug verpflichtend vorzuschreiben, um so den berech-
tigten Anforderungen an die Verkehrssicherheit Rechnung zu tragen.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Ruth Müller, Martina Fehlner SPD 
Drs. 18/9646 

Neuer Erlass für selbstfahrende Arbeitsmaschinen - Bayerns Strukturen berück-
sichtigen! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Inge Aures 
Mitberichterstatter: Martin Wagle 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 27. Sitzung am 22. 
September 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat den Antrag in 
seiner 25. Sitzung am 14. Oktober 2020 mitberaten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ruth Müller, Martina Fehlner SPD 

Drs. 18/9646, 18/10740 

Neuer Erlass für selbstfahrende Arbeitsmaschinen – Bayerns Strukturen berück-
sichtigen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

(...)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich komme nun zur Liste. Hinsichtlich der 

jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise 

ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD, der FREIEN WÄHLER, der CSU, der FDP und der AfD. Gegenstimmen? – 

Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Das ist der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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